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VERW AL TUNGSGERICHT 
c ;o.Q

DES
-U

 

SAARLANDES 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des 

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Saarbrücken -, Fritz
Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken, - 00044-18 -

gegen 

- Beklagter -

w e g e n Beihilfe 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts des Saarlandes in Saarlouis durch den 
Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts , die Richterin am Verwaltungsgericht  
und den Richter am Verwaltungsgericht  sowie die ehrenamtlichen Richterinnen  
und  aufgrund der Beratung vom 21. April 2020 

für R e c h t erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
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Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hin
terlegung eines Betrages in Höhe der sich aus dem Kostenfestset
zungsbeschluss ergebenden Kostenschuld abwenden, falls nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet. 

Ta t b e s t a n d

Der 1992 geborene Kläger ist als Beamter im saarländischen Landesdienst für krank

heitsbedingte Aufwendungen mit einem Bemessungssatz von 50 % beihilfeberechtigt. 

Mit Schreiben vom 26.06.2017, beim Beklagten eingegangen am 27.06.2017, bean

tragte er die Voranerkennung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für eine beab

sichtigte Lasik-Operation. Seinem Schreiben war ein Kostenvoranschlag des    

vom 20.06.2017 in Höhe von 3.892,80 € beigefügt. 

Mit Bescheid vom 12.07.2017 teilte der Beklagte dem Kläger mit, die Aufwendungen 

der geplanten Lasik-Operation würden als beihilfefähig anerkannt. Im Einzelnen hieß 

es, nach § 4 BhVO seien die notwendigen Aufwendungen in angemessenem Umfang 

nach Maßgabe der Beihilfeverordnung beihilfefähig. Gemäß§ 5 BhVO seien ärztliche 

Leistungen aus Anlass einer Krankheit sowie die im Rahmen der Leistungserbringung 

verbrauchten Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen beihilfefähig. Bei privater 

Behandlung müssten ärztliche Leistungen auf der Grundlage der GOÄ vom 

09.02.1996 berechnet werden. Als angemessen seien grundsätzlich die Kosten anzu

sehen, die den Schwellenwert nicht überstiegen (§ 5 Abs. 2 und 3 GOÄ). Eine Über

schreitung des Schwellenwertes sei gemäß § 12 Abs. 3 GOÄ auf die einzelne Leis

tung bezogen verständlich und nachvollziehbar schriftlich zu begründen, wenn Be

sonderheiten dies rechtfertigten. Gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 SBG i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 

2 BhVO seien Wahlleistungen seit dem 01.07.1995 nicht mehr beihilfefähig. Wahlleis

tungen seien Chefarztbehandlung bzw. Ein- und Zweibettzimmer. Die Abrechnung der 

GOÄ-Nr. 5855A (Femtolaser) neben der GOÄ-Nr. 1375 (Katarakt-OP) sei zulässig. 

Eine Steigerung bis zum 2,5-fachen Satz sei im begründeten Einzelfall möglich. 

Nachdem der Kläger unter dem 28.08.2017 eine augenärztliche Bescheinigung über 

die aktuellen Befunde nachgereicht hatte, ,,widerrief' der Beklagte mit Bescheid vom 

28.09.2017 seinen Anerkennungsbescheid vom 12.07.2017. Zur Begründung führte 

er aus, aufgrund der vom Kläger eingereichten Unterlagen sei man fälschlicherweise 

davon ausgegangen, dass es sich um eine Katarakt-OP mittels Femtolaser handele. 
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Die Klage ist daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§ 167 VwGO i.V.m. §§ 
708 Nr. 11, 711 ZPO.

Gründe, die Berufung zuzulassen, liegen nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zu-
} lassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in Saar- rd \

louis beantragen. C() 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht des Saarlandes, Kaiser-Wilhelm
Straße 15, 66740 Saarlouis, schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der für den elektronischen Rechtsverkehr mit dem Verwaltungsgericht geltenden Re
gelungen zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die (t\ 
Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, so- /l½\�
weit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwal-

.., 

tungsgericht des Saarlandes, Kaiser-Wilhelm-Straße 15, 66740 Saarlouis, 
schriftlich oder in vorbezeichneter elektronischer Form einzureichen.
Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf

weist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesver

waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozess
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte sind Rechtsanwälte und die in§ 67 Abs.
4 Sätze 3, 4 und 7 i.V.m. Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Per
sonen und Organisationen zugelassen. 

gez. 
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B e s c h l u s s

Der Streitwert wird gern. §§ 52 Abs. 1, Abs. 3, 63 Abs. 2 GKG 

auf 1.946,40 € (3.892,80 € x 50 %) festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten oder sonst von der Ent
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht des Saar
landes in Saarlouis, zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro 
übersteigt. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht des Saarlandes, Kaiser-Wilhelm
Straße 15, 667 40 Saarlouis, schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe der 
für den elektronischen Rechtsverkehr mit dem Verwaltungsgericht geltenden Rege
lungen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Beschwerde ist nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt der Rechts
kraft der Entscheidung in der Hauptsache oder anderweitiger Erledigung zulässig. 

gez.   

Beglaubigt: 
Saarlouis, den 29.04.2020 

--- . 




